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Umsatzsteuer auf Abwasser? Neue Konsultation der EU-Kommission

Die EU-Kommission hat am 14. Oktober 2013 eine neue sog. Konsultation zur Novelle des EU-Umsatzsteuerrechts gestartet.[footnoteRef:1] Eine Konsultation ist eine Maßnahme der EU-Kommission, mit der sie sich ein EU-weites Meinungsbild zu bestimmten aktuellen Fragen verschaffen will. Üblicherweise setzt sich eine Konsultation aus einem erläuternden Text zu bestimmten Sachfragen und einem anschließenden Fragenkatalog zusammen. Häufig werden die Ergebnisse einer solchen Konsultation als Motiv für gesetzgeberische Initiativen der EU-Kommission genutzt, die Ergebnisse der Konsultation bestimmen außerdem häufig auch den Inhalt der künftigen Regelung. Die Kommission bestreitet in dem Papier allerdings, dass schon Entscheidungen in Richtung einer Änderung gefallen seien.  [1:  http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_vat_public_bodies_de.htm] 


Es gab zu dem Thema Umsatzsteuer und öffentliche Unternehmen zuvor bereits ein sog. Grünbuch der EU- Kommission mit anschließender Konsultation.[footnoteRef:2] Zwischenzeitlich beauftragte sie ein Kopenhagener Forschungsinstitut (Copenhagen Economic) mit einer Folgestudie. Diese Folgestudie befasst sich u.a. mit der Frage, welche Folgen es hätte, wenn die bisherigen Ausnahmeregelungen von der Umsatzsteuerpflicht für bestimmte Leistungen, z.B. für die Abwasserbeseitigung, gestrichen werden würden. [2:  Grünbuch über die Zukunft der Mehrwertsteuer: Wege zu einem einfacheren, robusteren und effizienteren MwSt-
System (KOM(2010) 695).] 


Die agw hatte im Jahre 2008 Herrn Prof. Oliver Fehrenbacher, Universität Trier, gebeten, die Auswirkungen der EU-Umsatzsteuerrichtlinie auf die Abwasserentsorgung in Deutschland näher zu untersuchen. Hierzu ist in der Zeitschrift für Wasserrecht 2009, Seite 79 ff ein Aufsatz erschienen. 

Die nunmehr vorgelegte Konsultation befasst sich mit den Folgen einer eventuellen Novelle der EU-Umsatzsteuerrichtlinie. Für die Abwasserwirtschaft ist diese Richtlinie von Bedeutung, weil sie bei der notwendigen Umsetzung einer Änderung in nationales Recht auch darüber entscheidet, ob die Abwasserbeseitigung in Deutschland weiterhin umsatzsteuerpflichtig bleibt oder nicht. Eine eventuelle Umsatzsteuerpflicht der Abwasserbeseitigung könnte in Deutschland im Wege der Änderung der Landeswassergesetze dazu führen, dass die Abwasserbeseitigungspflicht auch auf Unternehmen des Privatrechts übertragen werden kann. 

Aus den bisherigen Befragungen und Studien zieht die EU-Kommission den Schluss, dass in der Europäischen Union grundsätzlich der Wunsch nach einer Novelle des bisherigen Umsatzsteuerrechts besteht, und zwar wegen mangelnder Neutralität (Bevorzugung öffentlich-rechtlicher Unternehmen und daraus folgenden Schwierigkeiten des Marktzutritts für private Unternehmen) und eines komplizierten inhomogenen Steuersystems. 

Nunmehr sieht die Europäische Kommission fünf verschiedene Reformoptionen, nämlich

· Volle Besteuerung öffentlicher Einrichtungen und dem Gemeinwohl dienender Tätigkeiten,

· voller Vorsteuerausgleich auf EU-Ebene,

· Streichung von Sonderregelungen für öffentliche Einrichtungen, aber weiterhin Steuerbefreiung für die dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeiten,

· eine sektorale Reform (Beschränkung der Novelle auf Bereiche in denen es eindeutig zu Wettbewerbsverzerrungen kommt) sowie

· mögliche punktuelle Änderungen (z.B. Option auf (vorübergehende) Umsatzsteuerpflicht und Vorsteuerabzugsberechtigung).

Das dänische Institut untersucht diese Optionen werden auf Ihre Auswirkungen für bestimmte Bereiche (Gesundheitsdienste, Abfall, Abwasser) und die finanziellen Folgelasten hin. Die Optionen zwei und drei würden ausdrücklich zu einer Besteuerung der Abwasserbeseitigung führen.

Die EU-Kommission stellt am Ende ihres Konsultationspapiers fünf Fragen, mit denen sie um eine Bewertung der genannten fünf Optionen bittet.

Weiteres Vorgehen:

Meines Erachtens sollten sich die sondergesetzlichen Wasserverbände an der Beantwortung der Fragen beteiligen. Frist: 14.02.2014. 

Dabei ist zu bedenken, dass die Umsatzsteuerflicht für die Abwasserreinigung in vielen Staaten der EU heute schon Realität ist, z.B. in Skandinavien) und Deutschland mit seinen Sonderproblemen relativ allein steht. Andererseits hat bspw. Spanien eine ähnliche Ausgangslage wie Deutschland, jedenfalls in ländlichen Gebieten.

[bookmark: _GoBack]Üblicherweise kommt es darauf an, dass sich möglichst viele einzelne Verbände an der Ausschreibung beteiligen. Zehn Antworten der Verbände zählen mehr als eine Antwort eines Verbandes der zehn Mitglieder vertritt. 

Eine Einschätzung des Konsultationspapiers könnte die agw koordinieren.
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